
17

8. Antrag

Gestützt auf vorstehende Erwägungen beantragt der Landrat der Landsgemeinde, das Projekt «Verwal-
tungsorganisation 200X», insbesondere die neue Verwaltungsorganisation samt Verwaltungsorganisations-
gesetz, auf der Basis von sieben hauptamtlich tätigen Mitgliedern des Regierungsrates zu realisieren.

§ 6 Aenderung des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Kranken-
versicherung

1. Ausgangslage

1.1. Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG)

Das geltende KVG trat am 1. Januar 1996 in Kraft. Mit ihm wurde nebst viel anderem die Prämienverbilli-
gung für Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen eingeführt. Das Wesentliche über die
Prämienverbilligung ist in den Artikeln 65, 66 und 106 KVG enthalten. Diese Artikel sind bereits drei Mal
geändert worden. 1998 wurde entschieden, den Prämienindex bei der Berechnung der Beiträge des Bundes
an die Kantone nur noch während längstens sechs Jahren seit Inkrafttreten des KVG – also bis Ende 2001 –
zur Anwendung zu bringen. Die Aenderung vom März 2000 verpflichtet die Kantone, bei der Ueberprüfung
der Anspruchsvoraussetzungen grundsätzlich die aktuellsten Einkommens- und Familienverhältnisse zu
berücksichtigen und nach erfolgter Feststellung der Bezugsberechtigung die Prämienverbilligungsbeiträge
so auszurichten oder gutzuschreiben, dass die Anspruchsberechtigten ihre Prämien nicht vorschussweise
zu bezahlen haben. Auch wurde die Sistierung der Versicherungspflicht für die Dauer einer längeren Militär-
dienstleistung (mehr als 60 aufeinanderfolgende Tage) eingeführt. Diese Revision beinhaltet den Haupt-
grund für den vorliegenden Antrag auf Aenderung des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die
Krankenversicherung (EG KVG). Wesentlich ist folgende geänderte Bestimmung des Bundesgesetzes:
– Artikel 65; Prämienverbilligung durch die Kantone
– 1 Die Kantone gewähren den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilli-

gung. Der Bundesrat kann die Anspruchsberechtigung auf versicherungspflichtige Personen ohne Wohn-
sitz in der Schweiz ausdehnen, die sich längere Zeit in der Schweiz aufhalten.

– 3 Die Kantone sorgen dafür, dass bei der Ueberprüfung der Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere
auf Antrag der versicherten Person, die aktuellsten Einkommens- und Familienverhältnisse berücksichtigt
werden. Nach der Feststellung der Bezugsberechtigten sorgen die Kantone zudem dafür, dass die Aus-
zahlung der Prämienverbilligung so erfolgt, dass die anspruchsberechtigten Personen ihrer Prämienzah-
lungspflicht nicht vorschussweise nachkommen müssen.

– 4 Die Kantone informieren die Versicherten regelmässig über das Recht auf Prämienverbilligung.
– 5 Die Versicherer sind verpflichtet, bei der Prämienverbilligung über die Bestimmungen von Artikel 82

Absatz 3 hinaus mitzuwirken, sofern sie dafür vom Kanton angemessen entschädigt werden.
– 6 Die Kantone haben dem Bund zur Ueberprüfung der sozialpolitischen Ziele anonymisiert Angaben über

die begünstigten Versicherten zu machen. Der Bundesrat erlässt die notwendigen Vorschriften.

Nur ein halbes Jahr später, im Oktober 2000, erfuhr das KVG die dritte Teilrevision. Sie brachte im Wesent-
lichen eine Anpassung an die bilateralen sektoriellen Abkommen zwischen der Schweiz, der Europäischen
Gemeinschaft (EG) und ihren Mitgliedstaaten. Ziel des Abkommens über die Freizügigkeit ist die stufen-
weise Einführung der Freizügigkeit für alle Bürgerinnen und Bürger der Schweiz und der EG-Staaten. Dieses
Abkommen wirkt sich auf die Versicherungspflicht und die Prämienverbilligung aus. Es sieht unter anderem
die Koordination der sozialen Sicherheit nach dem Muster der in der EG geltenden Regelungen vor, damit
der freie Personenverkehr nicht durch einschränkende sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen behin-
dert wird. Mit dem Inkrafttreten der Abkommen wird die Versicherungspflicht vom Erwerbsort abgeleitet
und nicht mehr vom Wohnort, dies insbesondere für Grenzgänger und Rentner. Die Prämienverbilligung für
Rentner und ihre Angehörigen in der EG wird vollständig durch den Bund vollzogen und finanziert. Die übri-
gen Bestimmungen bedingen aber Anpassungen im kantonalen Recht, die mit den bilateralen sektoriellen
Abkommen in Kraft treten sollen. Dies geschieht vermutlich frühestens per 1. Juli 2002.

Die Ausführungsbestimmungen zu den Teilrevisionen des KVG finden sich in der Verordnung über die Kran-
kenversicherung (KVV) und der Verordnung über die Beiträge des Bundes zur Prämienverbilligung in der
Krankenversicherung (VPVK).

Ein im Juni 2001 überwiesener landrätlicher Vorstoss verpflichtete zudem den Regierungsrat bis Ende 2001
im Bereich Prämienverbilligung tätig zu werden und eine Anpassung an die geänderten bundesrechtlichen
Vorgaben vorzubereiten.
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1.2. Finanzierung der Prämienverbilligung

Die jährliche Steigerung der in Artikel 106 Absatz 1 KVG festgelegten Bundesbeiträge betrug von 1996 bis
1999 rund 6 Prozent. 1999 beschloss die Bundesversammlung unter Berücksichtigung der Kostenentwick-
lung und der Finanzlage des Bundes für die Jahre 2000 bis 2003 die Prämienverbilligungsbeiträge jährlich
lediglich um 1,5 Prozent wachsen zu lassen.

Die Prämienverbilligung wird gesamtschweizerisch zu zwei Dritteln aus Bundes- und zu einem Drittel aus
Kantonsmitteln finanziert; hingegen ist die Aufteilung zwischen Bund und Kanton von Kanton zu Kanton
stark unterschiedlich. Die Bundesbeiträge werden ab dem 1. Januar 2002 aufgrund der Kriterien «Grenz-
gängerinnen und Grenzgänger sowie deren Familienangehörigen», «mittlere Wohnbevölkerung» und
«Finanzkraft» auf die Kantone verteilt. Die Streuung der Verpflichtung der Kantone, die Bundesbeiträge auf-
zustocken, liegt zurzeit zwischen 7 Prozent (VS und JU) und rund 170 Prozent (ZG). Die Verpflichtung des
Kantons Glarus lag im Jahr 2001 bei 42 Prozent; 1998 hatte sie noch 34 Prozent betragen. Gemessen an
den gesamten Auszahlungen muss der Kanton Glarus zurzeit 29,4 Prozent tragen, während er 1998 noch
25,5 Prozent beizusteuern hatte. Diese Prozentsätze dürften weiter steigen.

1.3. Gesetzliche Grundlagen im Kanton Glarus

Im Kanton Glarus wird der Vollzug der Prämienverbilligung in zwei Erlassen geregelt, nämlich im EG KVG
(Art. 11–23) sowie im Reglement über die Gewährung von Prämienverbilligungen an Versicherte in beschei-
denen wirtschaftlichen Verhältnissen.

Das EG KVG gibt dem Regierungsrat heute weitreichende Kompetenzen. So kann er den Selbstbehalt
bestimmen, die Einkommensgrenze, bis zu der eine Berechtigung auf Prämienverbilligung besteht, fest-
legen und das Vollzugssystem definieren. Einzig den Ausschöpfungsgrad der Bundesmittel, welcher als
Instrument zur sozialpolitischen Zielerreichung dient, bestimmt der Landrat.

1.4. Uneinbringliche Prämien

Die Thematik der uneinbringlichen Prämien hat nur am Rande mit der Prämienverbilligung zu tun. Sie soll
jedoch, da sie unzureichend gelöst ist, im Zuge der Revision des EG KVG ebenfalls behandelt werden.

2. Stand der Prämienverbilligung im Kanton Glarus

2.1. Sozialpolitische Wirksamkeit der kantonalen Systeme

Eine im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherung erstellte und Ende Januar 2001 veröffentlichte
Studie über die sozialpolitische Wirksamkeit der Prämienverbilligung hält fest, dass seit dem Inkrafttreten
des KVG 26 Systeme der Prämienverbilligung entstanden sind, welche sich bezüglich ihrer sozialpolitischen
Wirksamkeit deutlich unterscheiden. Massgebender Ausgangspunkt für die Studie war das Ziel des Bun-
desrates: Die Prämienbelastung eines Haushaltes soll nicht mehr als 8 Prozent des steuerbaren Einkom-
mens betragen, was etwa 6 Prozent des verfügbaren Einkommens (Nettoeinkommen abzüglich Steuern)
entspricht.

Für die vier ausgewählten Haushaltskategorien ergaben sich bezüglich der sozialpolitischen Wirksamkeit
der kantonalen Systeme in den Jahren 1998 und 2000 folgende Aussagen:
– Die Situation der Rentnerinnen und Rentner mit einem Einkommen von bis zu 35 000 Franken hat sich

von 1998 bis 2000 verschlechtert. Die Belastung wurde in 22 Kantonen erhöht und erreichte einen
gesamtschweizerischen Mittelwert von 6,2 Prozent des verfügbaren Einkommens. Im Kanton Glarus lag
sie im Jahr 2000 mit 3,9 Prozent besonders tief.

– Bei einer Mittelstandsfamilie mit zwei Erwachsenen und zwei unter 18-jährigen Kindern, einem Bruttolohn
von 70 000 Franken und einem Vermögen von 100 000 Franken stieg die Belastung in 20 Kantonen. Sie
betrug im gesamtschweizerischen Durchschnitt 8 Prozent des verfügbaren Einkommens und lag damit
deutlich über der Zielgrösse von 6 Prozent. Der Kanton Glarus überstieg mit 8,5 Prozent sogar noch das
schweizerische Mittel.

– Alleinerziehende mit zwei unter 18-jährigen Kindern und einem Bruttoeinkommen von 40 000 Franken
erfahren gesamtschweizerisch die grösste Entlastung, aber auch bei dieser Gruppe hat sich die Wirk-
samkeit verschlechtert. Die mittlere Belastung betrug im Jahr 2000 5,4 Prozent; im Kanton Glarus waren
es 3,3 Prozent.

– Grossfamilien mit zwei Erwachsenen, vier unter 18-jährigen Kindern, einem Bruttolohn von 70 000 Fran-
ken und einem Vermögen von 100 000 Franken wurden im Jahr 2000 in 17 Kantonen genügend unter-
stützt, so auch im Kanton Glarus mit einer Belastung von 5,9 Prozent. Das gesamtschweizerische Mittel
lag bei 7 Prozent.

Im schweizerischen Durchschnitt betrug die mittlere verbleibende Prämie in den vier Fallbeispielen im Jahr
2000 6,6 Prozent des verfügbaren Einkommens, während im Kanton Glarus dieser Wert bei 5,5 Prozent lag.
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Das Ziel einer maximalen Belastung von 6 Prozent wird im Kanton Glarus mit Ausnahme der Mittelstands-
familie erreicht. Bei der Entlastungswirkung, welche den durchschnittlichen Anteil des Staates an der Prä-
mie für die obligatorische Krankenpflegeversicherung der Bezugsberechtigten bezeichnet, liegt der Kanton
Glarus mit über 70 Prozent deutlich über dem schweizerischen Mittel (53%). Bezüglich der Anzahl Bezüge-
rinnen und Bezüger lag der Kanton Glarus im Jahr 1999 mit 25,9 Prozent der Bevölkerung unter dem
schweizerischen Mittel (32,6%), was mit dem unterdurchschnittlichen Prämienniveau zusammenhängt. – Im
Kanton Glarus profitieren relativ wenig Personen mit tiefen Einkommen stark von der Prämienverbilligung.
Die sehr positive Bilanz hat sich aber zwischen 1998 und 2000 leicht verschlechtert.

2.2. Vollzug der Prämienverbilligung 

Der Kanton Glarus verfügt für den Vollzug über ein administrativ einfaches System, das dank der Schatten-
rechnung mit einer hohen Budgetgenauigkeit verbunden ist: Sämtliche Personen, welche gemäss der
Steuerveranlagung ein bestimmtes, anrechenbares Einkommen nicht übersteigen, erhalten von Amtes
wegen ein Anmeldeformular für die Prämienverbilligung. Alle anderen Personen haben die Möglichkeit, die
Antragsformulare zu verlangen. Informiert wird die Bevölkerung via Amtsblatt und via Flugblatt, das an alle
Haushaltungen verschickt wird. Die Gesuchstellung hat innerhalb einer vorgeschriebenen Frist zu erfolgen.
Sobald eine bestimmte, durch den Regierungsrat festgelegte Grenze des anrechenbaren Einkommens
überschritten wird (2001: 70 000 Fr.) besteht kein Anspruch mehr auf Prämienverbilligung.

Ausgehend von einem anrechenbaren Einkommen wird der Selbstbehalt errechnet, d. h. jener Teil der jährli-
chen Krankenkassenprämien bestimmt, welcher selbst zu tragen ist. Dabei werden die tieferen Einkommen
mit niedrigeren Selbstbehalten belastet als die höheren Einkommen. Das anrechenbare Einkommen ent-
spricht dem Bruttoeinkommen gemäss Steuerveranlagung, erhöht um 10 Prozent des steuerbaren Ver-
mögens, reduziert um den Eigenmietwert, einem Abzug von 4700 Franken pro Kind und zu bezahlende
Alimente.

Die Prämien von Ehepaaren, Familien mit Kindern und Alleinerziehenden mit Kindern werden zusammen-
gerechnet, wobei für die Berechnung vom Regierungsrat festgelegte Richtprämien (Durchschnittsprämien
des Kantons) eingesetzt werden. Die zur Auszahlung gelangende Prämienverbilligung entspricht den Prä-
mien pro Haushalt abzüglich den Selbstbehalt.

Beispiel (Jahr 2000); Familie mit zwei Kindern, eines davon in Ausbildung, Bruttoeinkommen 60 000 Franken,
Vermögen 50 000 Franken:
Bruttoeinkommen: 60 000 Fr.
+ Steuerbares Vermögen (bei Familie mit zwei Kindern steuerfrei) — Fr.
– Kinderabzüge – 9 400 Fr.
Anrechenbares Einkommen 50 600 Fr.
Richtprämie (2 x 1884 Fr. + 1248 Fr. + 492 Fr.) 5 508 Fr.
– Selbstbehalt (5,5% von 50 600 Fr.) – 2 783 Fr.
Anspruch auf Prämienverbilligung 2 725 Fr.

Bisher legte der Regierungsrat den Selbstbehalt jährlich so fest, dass die budgetierten Mittel ausreichten.
Der Landrat ist heute gemäss Artikel 23 Absatz 2 EG KVG dazu befugt, bis zum maximalen Ausschöpfungs-
grad weitere Mittel auszulösen, um die beabsichtigte Wirkung der Prämienverbilligung sicher zu stellen.

3. Grundzüge der Neuregelung

3.1. Sozialpolitische Ziele

Die Gesetzgebung des Bundes enthält keine klare Aussage, wie die Prämienverbilligung auszugestalten ist
und welcher Personenkreis in den Genuss der Prämienverbilligung gelangen muss. Die Formulierung «in
bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen» lässt Ermessensspielraum offen. Immerhin wurde innerhalb
der parlamentarischen Beratung des KVG davon ausgegangen, dass ungefähr ein Drittel der Bevölkerung
in den Genuss der Prämienverbilligung kommen soll.

Die politische Diskussion über Art und Umfang der Prämienverbilligung knüpft im Kanton Glarus – wie auch
in anderen Kantonen – am Ausschöpfungsgrad der Bundesbeiträge an. Wie die erwähnte Studie zeigt, gibt
es jedoch zwischen dem Ausschöpfungsgrad und der sozialpolitischen Wirksamkeit keinen direkten
Zusammenhang. Deshalb ist die Diskussion wirkungsorientiert aufgrund der Tragbarkeit der Prämienbelas-
tung für Personen in wirtschaftlich bescheidenen Verhältnissen zu führen. Das Ziel der Prämienverbilligung
muss darin bestehen, ausreichend Mittel nach einem möglichst gerechten Schlüssel auf die in bescheide-
nen wirtschaftlichen Verhältnissen Lebenden zu verteilen. Diese Vorgabe kann wie folgt erreicht werden:
– Rund ein Drittel der Bevölkerung soll mit Beiträgen der Prämienverbilligung unterstützt werden.
– Der Kanton Glarus soll sich für die beitragsberechtigten Personen bezüglich durchschnittlicher Prämien-

belastung (Selbstbehalt in Prozent des Einkommens) gesamtschweizerisch solange im ersten Drittel
bewegen, als die Höhe der Durchschnittsprämie im untersten Drittel liegt.
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– Der Selbstbehalt ist nach Einkommenskategorien abzustufen. Für Haushalte mit den tiefsten Einkommen
soll der Selbstbehaltssatz höchstens 50 Prozent des Maximalsatzes betragen.

Bei der Neuregelung sollen zudem die Empfehlungen der Studie mit berücksichtigt werden. Die Lösung hat
sich an einer optimalen sozialpolitischen Wirksamkeit zu orientieren.

3.2. Wesentliche Aenderungen des EG KVG

Artikel 5 Absatz 3, Artikel 10 Absatz 4; Uneinbringliche Prämien

Gemäss Artikel 9 KVV in Verbindung mit Artikel 10 Absatz 3 EG KVG haben die Versicherer den örtlichen
Sozialbehörden und der Kontrollstelle alle Versicherten zu melden, die mit der Prämienzahlung mehr als
sechs Monate im Rückstand sind. Zudem haftet die Fürsorgegemeinde am fürsorgerechtlichen Wohnsitz
oder Aufenthaltsort der versicherungspflichtigen Person für uneinbringliche Prämien oder Kostenbeteiligun-
gen, sofern ein Verlustschein des Krankenversicherers vorliegt und der Schuldner Sozialhilfeleistungen
gemäss Sozialhilfegesetz beanspruchen könnte (Art. 10 Abs. 4 EG KVG geltende Version). Das Reglement
über die Prämienverbilligung sieht vor, dass die Fürsorgegemeinden die Ausgaben zur Begleichung der
Verlustscheine aus den Mitteln der Prämienverbilligung zurück erhalten. Trotz dieser für die Sozialbehörden
komfortablen Regelung besteht innerhalb des Kantons eine uneinheitliche Praxis; es bezahlen nicht alle
Sozialbehörden die ausstehenden Prämien und Kostenbeteiligungen aufgrund der Verlustscheine.

Die Vorteile der beantragten generellen Uebernahme der Verlustscheine durch die Sozialbehörden über-
wiegen die Nachteile. Es macht aufgrund der Tatsache, dass sich betreibungsrechtliches und sozialhilfe-
rechtliches Existenzminimum angenähert haben, keinen Sinn mehr, ein sozialhilferechtliches Verfahren zur
Bestimmung der Sozialhilfebedürftigkeit durchzuführen, wenn bereits ein Betreibungsverfahren mit der
Ausstellung eines Verlustscheines die Mittellosigkeit festgestellt hat. Die Regelung des EG KVG ist zu ver-
einfachen. Im neuen Artikel 5 Absatz 3 EG KVG wird die generelle Haftung gemäss Artikel 10 Absatz 4 EG
KVG konkretisiert: Die Sozialbehörden haben den Versicherern die uneinbringlichen Prämien und Kosten-
beteiligungen im Umfang des Leistungsobligatoriums zu ersetzen, und die entsprechenden Kosten werden
ihnen aus den Mitteln der Prämienverbilligung zurückerstattet. Zwingend ist jedoch das Vorliegen eines Ver-
lustscheins. Hingegen kann nun auf die Durchführung eines gesonderten Verfahrens gemäss Sozialhilfe-
gesetz verzichten werden, wenn ein betreibungsrechtliches Verfahren zu einem Verlustschein geführt hat
(Art. 10 Abs. 4 EG KVG neu). Der Regierungsrat erhält die Kompetenz, das Verfahren der uneinbringlichen
Prämien und der Kostenbeteiligungen im Detail zu regeln.

Artikel 12 und 12a; Anspruchsberechtigte Personen und massgebende Verhältnisse

Aufgrund der Aenderung des KVG und der bilateralen Verträge müssen der Kreis der anspruchsberechtig-
ten Personen präzisiert und die Definition der massgebenden Verhältnisse detaillierter geregelt werden. Für
die persönlichen Verhältnisse ist grundsätzlich nicht mehr der 1. Januar des Auszahlungsjahres mass-
gebend, sondern der des Jahres zuvor. Diese Aenderung wird nötig, da die Anspruchsberechtigung bereits
im Jahr zuvor festgelegt werden muss (Art. 12a Abs. 1 und 2 neu).

Aendern die persönlichen Verhältnisse im Laufe des Jahres vor dem Auszahlungsjahr, so kann nachträglich
ein Gesuch gestellt werden. Als Veränderung gelten die Geburt eines Kindes, Heirat, gerichtliche Trennung
oder Scheidung und Tod des Ehegatten oder der Ehegattin. Laut geändertem Artikel 65 KVG müssen die
aktuellsten Einkommens- und Familienverhältnisse berücksichtigt werden. Die Ueberprüfung der Familien-
verhältnisse (z. B. Anzahl Kinder) und auch der persönlichen Verhältnisse (z. B. Alter der Gesuchstellenden,
zivilrechtlicher Wohnsitz) sind für die Durchführungsstelle relativ einfach zu kontrollieren. Diese Verhältnisse
ändern seltener als die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, deren Kontrolle nicht immer einfach ist. Deshalb
soll die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit grundsätzlich an den aktuell verfügbaren definitiven Steuerdaten
gemessen werden. Da diese Daten veraltet sein können, besteht neu bei Härtefällen die Möglichkeit einer
ausserordentlichen Gesuchstellung, sofern die wirtschaftlichen Verhältnisse massgebend von den definiti-
ven Steuerfaktoren am Stichtag abweichen. Als massgebend wird abgestützt auf ein Urteil des Eidgenössi-
schen Versicherungsgerichtes eine Abweichung von 25 Prozent beim Bruttoeinkommen angenommen
(Art.12a Abs. 4 neu).

Bei Personen, die ihren Wohnsitz während des Auszahlungsjahres in den Kanton Glarus verlegen, gilt für
den Anspruch auf Prämienverbilligung für das ganze Jahr das Recht desjenigen Kantons, in dem sie am
1. Januar Wohnsitz hatten (Art. 10 VPVK).

Artikel 14; Richtprämie

Die vom Bundesamt für Sozialversicherung errechneten Durchschnittsprämien dienen als Richtprämien. Da
die festsetzende Behörde keinen Ermessensspielraum mehr hat, legt künftig die Sanitätsdirektion anstelle
des Regierungsrates die Richtprämien fest.
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Artikel 15; Selbstbehalt

Der Selbstbehalt in Prozent richtet sich nach dem anrechenbaren Einkommen. Er ist das wesentliche
Steuerungsinstrument im Prämienverbilligungssystem. Deshalb bestimmt nun der Landrat die Selbst-
behalte; im Minimum müssen 50 Prozent der Bundesmittel ausgeschöpft werden, im Maximum können es
100 Prozent sein (Art. 66 Abs. 4 KVG). Die Selbstbehalte werden nicht jedes Jahr neu festgelegt, so dass
die sozialpolitische Wirksamkeit unabhängig vom Prämienniveau eine gewisse Konstanz erfährt. – Die
Schattenrechnung fällt weg.

Die Selbstbehalte gelten vorerst auch für Personen, welche dem Versicherungsobligatorium in der Schweiz
unterstehen, jedoch den zivilrechtlichen Wohnsitz im Ausland haben. Sollte eine Unterscheidung zu den
Selbstbehalten von Personen mit Wohnsitz in der Schweiz nötig werden – was allerdings nicht wahrschein-
lich ist – wird der Landrat unterschiedliche Selbstbehalte festlegen.

Wie die Erfahrungen zeigen, wird sich die Auszahlungssumme gegenüber den letzten Jahren erhöhen. Die
Auszahlungen werden zwischen 12 und 13 Millionen Franken liegen (bis anhin 10,5 Mio. Fr.), wobei der Kan-
ton je nach Verteilschlüssel zwischen 3,5 und 4 Millionen Franken zu leisten haben wird. Damit wird der
Ausschöpfungsgrad der Bundesbeiträge von 60 auf rund 70 Prozent steigen.

Artikel 16; Anrechenbares Einkommen

Der Selbstbehalt stützt sich auf das «anrechenbare Einkommen». Dies erlaubt dem Regierungsrat das
Anpassen gewisser Abzüge (z. B. für Kinder oder Alimente) oder Zuschläge (z. B. Vermögen) an die schwei-
zerische Entwicklung. Für Personen ohne zivilrechtlichen Wohnsitz kann er aus verfahrenstechnischen
Gründen (z. B. ist die Bestimmung des Vermögens eines Ausländers im Ausland nicht immer einfach) oder
zur Berücksichtigung eines unterschiedlichen Kaufkraftniveaus abweichende Berechnungsmodi festlegen.

Eine Obergrenze, bis zu der jemand anspruchsberechtigt ist, wird keine mehr festgelegt. So kann eine Fami-
lie mit vier Kindern und einem Bruttoeinkommen von 90 000 Franken noch in den Genuss der Prämienverbil-
ligung gelangen. Damit sollen Mittelstandsfamilien besser gestellt werden. Hingegen wird der Regierungs-
rat die Obergrenze, bis zu welcher automatisch Antragsformulare zugestellt werden, weiterhin festlegen.

Artikel 17 Absatz 4; Bilaterale Verträge

Aufgrund der bilateralen Verträge werden drei Personenkategorien in der Schweiz versicherungspflichtig
und deshalb – sofern sie in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft und in bescheidenen wirt-
schaftlichen Verhältnissen leben – auch Anrecht auf Prämienverbilligung haben. Es sind dies:
a. Grenzgängerinnen und -gänger;
b. Familienangehörige von Kurz- und Jahresaufenthalterinnen und -aufenthaltern und von Niedergelas-

senen;
c. Bezügerinnen und Bezüger einer Leistung der schweizerischen Arbeitslosenversicherung.

Vollzugsfragen sind im regierungsrätlichen Reglement zu klären; auf eine automatische, individuelle Be-
nachrichtigung der Anspruchsberechtigten wird verzichtet.

Artikel 17 Absatz 5; Sistierung während der Dauer des Militärdienstes

Die Versicherungspflicht wird sistiert für Personen, die während mehr als 60 aufeinander folgenden Tagen
dem Militärversicherungsgesetz unterstellt sind. Für Sistierungen ist ein Stopp der Zahlungen der Prämien-
verbilligung dann vorzunehmen, wenn die Auszahlung an den Krankenversicherer vorgenommen wird. In
diesem Fall ist der Aufwand minim: Wenn keine Prämienrechnung gestellt wird, wird auch die Prämien-
verbilligung nicht abgezogen. Erfolgt die Auszahlung der Prämienverbilligung direkt an die Versicherten, ist
der Aufwand für einen Stopp gemessen an den geringen Einsparungsmöglichkeiten zu gross. In diesem Fall
wäre von einem Auszahlungsunterbruch abzusehen.

Artikel 18; Antragstellung und Auszahlungsverfahren

Wie bis anhin werden Personen bis zu einem bestimmten anrechenbaren Einkommen automatisch über ihre
allfällige Bezugsberechtigung informiert. Alle anderen Personen haben das Recht einen Antrag von sich aus
zu stellen. Die Antragstellung ist jederzeit möglich.

Bei der Variante «Auszahlung an die Versicherer» kann die Kantonale Ausgleichskasse ihre Verfügung dem
Krankenversicherer und dem Antragsteller zustellen. Aufgrund der Verfügung wird der Krankenversicherer
die Prämien monatlich reduzieren. Damit wäre dem «Gebot der vorschussweisen Bezahlung der Prämien»
Genüge getan. Die Verfügungen müssten also jeweils im Spätherbst vor dem eigentlichen Bezugsjahr und
grundsätzlich abgestützt auf die wirtschaftlichen Verhältnisse dieses laufenden Jahres bei den Versicherern
sein.

Bei der Variante «Auszahlung direkt an die Versicherten» hat die Kantonale Ausgleichskasse etwas mehr
Zeit, da sie die Verfügungen erst anfangs des Bezugsjahres erlassen muss, so dass die erste Auszahlung
etwa im März erfolgen kann. Ein zweiter Auszahlungslauf würde im Herbst vorgenommen.
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Artikel 21; Auszahlungsstelle

Als Auszahlungsstelle kommen nur die versicherte Person oder der Krankenversicherer in Frage. Nach gel-
tendem Recht und geltender Praxis kennt der Kanton Glarus beide Systeme, was administrativ aufwändig
ist. 95 Prozent der Auszahlungssumme geht direkt an die Versicherten.

Gemäss neuem Artikel 65 KVG sind die Versicherer verpflichtet, bei der Prämienverbilligung über die
Bestimmung von Artikel 82 Absatz 3 KVG hinaus mitzuwirken, sofern sie dafür vom Kanton angemessen
entschädigt werden. Sofern die Versicherer zur Mitwirkung zu den von der Regierung festgelegten Bedin-
gungen bereit sind, sollen die Prämienverbilligungsbeiträge künftig nur noch an die Versicherer ausbezahlt
werden.

Das EG KVG ist aber auf jeden Fall so auszugestalten, dass beide Auszahlungsadressen möglich sind und
der Regierungsrat die Details bestimmen kann; ein Verhandlungsspielraum mit den Versicherern muss offen
bleiben.

3.3. Finanzielle Auswirkungen

Der Budgetbetrag wird aufgrund des durch den Landrat bestimmten Selbstbehalts errechnet. Wie erwähnt,
soll der Selbstbehalt und damit die sozialpolitische Wirksamkeit nicht jedes Jahr neu festgelegt werden.
Die Budgetgenauigkeit der letzten Jahre ist mit dem neuen System nicht mehr erreichbar, sondern es
können sich Abweichungen von mehreren hunderttausend Franken ergeben. Es wird deshalb ein Fonds
geschaffen, der die Differenzbeträge (positive und negative) auffängt. Beim Uebergang vom einstigen Kran-
ken- und Unfallversicherungsgesetz zum heutigen KVG sind bei allen Versicherern sogenannte «Fonds für
Härtefälle» stehen geblieben. Diese Fonds gehören dem Kanton und wurden von den Versicherern nur ver-
waltet. Die Sanitätsdirektion forderte 1999 die Fondsmittel zurück, da mit dem KVG die Zweckbestimmung
verloren ging. Insgesamt konnten so rund 1 Million Franken in die Staatskasse zurückgeholt werden. Diese
Mittel blieben seither zurückgestellt. Nun werden sie das Startkapital des Fonds für den Ausgleich der
Differenzbeträge bilden.

Differenzbeträge gegenüber dem Bund werden bei der Schlussabrechnung bereinigt. Wurden mehr Mittel
zur Prämienverbilligung verwendet als beantragt (z. B. Ausschöpfung 70% statt 60%), vergütet der Bund
diese Beträge bis zum Maximum des KVG-Verteilmodells.

Die Beschlüsse des Landrates führen im Vergleich zum Jahr 2000 zu folgenden höheren Kosten für die
Prämienverbilligung:
Jahr total Auszahlungen Bundesbeitrag Kantonsbeitrag
2000 10,0 Mio. Fr. 7,0 Mio. Fr. 3,0 Mio. Fr.
2002 12,3 Mio. Fr. 8,6 Mio. Fr. 3,7 Mio. Fr.
2003 12,8 Mio. Fr. 9,0 Mio. Fr. 3,8 Mio. Fr.
2004 13,3 Mio. Fr. 9,3 Mio. Fr. 4,0 Mio. Fr.

Der Verwaltungsaufwand für den Vollzug beläuft sich bei der heutigen Lösung auf 300 000 bis 350 000 Fran-
ken. Er hängt künftig davon ab, ob die Auszahlungen an die Versicherer erfolgen; daher sind keine gesi-
cherten Aussagen möglich.

4. Uebergangsregelung

Die Vorbereitungen für den Vollzug des beschriebenen Systems nehmen einige Zeit in Anspruch. So muss
unter anderem das Antragsverfahren ins Vorjahr verlegt und mit den Versicherern müssen Verhandlungen
geführt werden. Eine vollständige Inkraftsetzung des neuen Systems per 1. Januar 2002 ist deshalb auch
unter Anwendung von Dringlichkeitsrecht gemäss Artikel 89 Buchstabe d der Kantonsverfassung (KV) nicht
möglich. Hingegen hat der Landrat auf dem Dringlichkeitsweg per 1. Januar 2002 die Artikel 12 Absatz 1
Buchstabe c, 15, 17 Absatz 4 EG KVG in Kraft gesetzt, Artikel 23 Absatz 2 aufgehoben und die Selbst-
behalte gemäss neuem Modell festgelegt. Damit sind im laufenden Jahr keine Schattenrechnungen mehr
nötig.

Der erwähnte Artikel 89 Buchstabe d KV sieht für dringliche Fälle lediglich eine Rechtssetzung bis zur
nächsten ordentlichen Landsgemeinde vor. Allerdings ist es unmöglich, das System im Falle einer Ableh-
nung durch die Landsgemeinde im Jahr 2002 zu ändern. Somit hätte die landrätliche Rechtssetzung weiter-
hin Gültigkeit. Die restlichen Aenderungen sind bis zum 1. Januar 2003 zu vollziehen.

5. Beratung der Vorlage im Landrat 

Die Vorlage wurde durch eine landrätliche Kommission unter dem Vorsitz von Landrat Rolf Widmer, Bilten,
vorberaten. Eintreten auf die Vorlage war unbestritten; die landrätliche Kommission stellte fest, dass sich
das geltende System der Prämienverbilligung bewährt habe. Bei der Beurteilung der sozialpolitischen Wirk-
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samkeit schneide der Kanton Glarus – ausser bei den Mittelstandsfamilien – gut ab. Anpassungen machten
die Aenderung des KVG notwendig; es seien die aktuellsten Einkommens- und Familienverhältnisse zu
berücksichtigen, eine Auszahlung der Prämienverbilligung beim Zahlungstermin zu gewährleisten und die
gesetzlichen Bestimmungen mit den bilateralen Verträgen in Uebereinstimmung zu bringen. – Die Kommis-
sion schlug einige redaktionelle Aenderungen und Verbesserungen sowie eine Anpassung von Artikel 10
Absatz 4 vor. Die grundsätzliche gesetzgeberische Stossrichtung samt Inkraftsetzung eines Teils der Vor-
lage auf dem Dringlichkeitsweg per 1. Januar 2002 wurde befürwortet.

Bereits die Kommission diskutierte vor allem über die Höhe der Selbstbehalte und damit zusammenhän-
gend über den Ausschöpfungsgrad. Die Meinungen verteilten sich auf die Varianten 70 oder 80 Prozent
Ausschöpfungsgrad.

In der Beratung im Landrat wurden verschiedene Bereiche diskutiert, so unter anderem die Bestimmung
des anrechenbaren Einkommens von Rentnern mit Eigenheimen und die Prämienverbilligung von Personen
in Ausbildung. Aus Gründen der Rechtsgleichheit und im Hinblick auf die Steuerentlastungsvorlage blieb
die Vorlage aber unverändert.

Auch im Landrat gab die Frage der Festlegung der Selbstbehalte am meisten zu reden. Sozialpolitische und
finanzpolitische Argumente wurden gegeneinander abgewogen. Nach zwei Lesungen obsiegte der
ursprüngliche Antrag der landrätlichen Kommission mit einem Ausschöpfungsgrad von rund 70 Prozent. Er
stellt einen Mittelweg dar zwischen dem regierungsrätlichen Vorschlag und weitergehenden Anträgen aus
Ratsplenum und Kommission, die Ausschöpfungsgrade von 60, resp. bis 80 Prozent zur Folge gehabt
hätten. Die Frage der Selbstbehalte steht jedoch an der Landsgemeinde nicht zur Diskussion; die Regelung
dieser Frage fällt gemäss unbestritten gebliebener Regelung in die Kompetenz des Landrates.

6. Antrag

Der Landrat beantragt der Landsgemeinde, folgendem Beschlussesentwurf zuzustimmen:

Aenderung des Einführungsgesetzes zum Bundes-
gesetz über die Krankenversicherung

(Erlassen von der Landsgemeinde am ...... Mai 2002)

I.
Das Einführungsgesetz vom 5. Mai 1996 zum Bundesgesetz über die Kran-
kenversicherung wird wie folgt geändert:

Art. 2 Abs. 3
3 Der Regierungsrat erlässt die notwendigen Vollzugsbestimmungen. Er kann
im Rahmen des Vollzuges mit anderen Kantonen oder Dritten Vereinbarun-
gen abschliessen.

Art. 5 Abs. 3 (neu)
3 Die Sozialbehörden haben den Versicherern die uneinbringlichen Prämien
und Kostenbeteiligungen der Versicherungspflichtigen im Umfang des Leis-
tungsobligatoriums zu ersetzen. Die Kosten werden ihnen aus den Mitteln
der Prämienverbilligung zurückerstattet. Den Sozialbehörden steht für ihre
Zahlungen das Rückgriffsrecht auf die Pflichtigen zu.

Art. 10 Abs. 4
4 Die Fürsorgegemeinde am fürsorgerechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalts-
ort der versicherungspflichtigen Person haftet für uneinbringliche Prämien
oder Kostenbeteiligungen nur insoweit, als ein Verlustschein des Kranken-
versicherers vorliegt.

Art. 12 Abs. 1, 3 und 4 (neu)
1 Eine Prämienverbilligung wird dem Versicherungsobligatorium unterliegen-
den Personen gewährt, sofern sie die Voraussetzungen dieses Gesetzes
erfüllen und
a. ihren steuerrechtlichen Wohnsitz im Kanton Glarus haben, oder
b. eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton Glarus besitzen, die mindestens

drei Monate gültig ist, oder
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c. aufgrund des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft und der Europäischen Gemeinschaft sowie ihren Mitgliedstaaten
über die Freizügigkeit sowie seinem Anhang II der obligatorischen Kran-
kenpflegeversicherung unterstellt sind und sofern für sie gemäss Zustän-
digkeitsregelung des Bundes der Kanton Glarus zuständig ist.

3 Eine Prämienverbilligung wird nur insoweit ausgerichtet, als diese nicht
anderweitig für denselben Zeitraum geltend gemacht wird.
4 Personen, die sich freiwillig dem Versicherungsobligatorium unterstellen
oder sich davon befreien lassen, sowie Personen, deren Prämien vom Bund
übernommen werden, haben keinen Anspruch auf Prämienverbilligung.

Art. 12a (neu)

Massgebende Verhältnisse
1 Massgebend für die persönlichen und familiären Verhältnisse ist grund-
sätzlich der 1. Januar des dem Auszahlungsjahr vorangehenden Jahres.
2 Massgebend für die wirtschaftlichen Verhältnisse sind grundsätzlich die
aktuellen verfügbaren Steuerdaten am 1. Januar des dem Auszahlungsjahr
vorangehenden Jahres.
3 Liegen keine zuverlässigen Steuerdaten vor, sistiert die Durchführungs-
stelle (Art. 4) das Verfahren.
4 Weichen die aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse im Auszahlungsjahr
erheblich von den definitiven Steuerfaktoren am Stichtag ab oder verändern
sich die persönlichen sowie familiären Verhältnisse, kann jederzeit, jedoch
vor Ablauf des Auszahlungsjahres, Antrag auf Prämienverbilligung gestellt
werden. Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten.

Art. 14

Richtprämie
1 Für die Festsetzung der Prämienverbilligung legt die Sanitätsdirektion jähr-
lich eine generelle Richtprämie fest.
2 Die Richtprämien orientieren sich in der Regel an den vom Bund pro
Personenkategorie festgelegten monatlichen Durchschnittsprämien für die
obligatorische Krankenpflegeversicherung. Ausnahmen bestimmt der
Regierungsrat.

Art. 15

Berechnung der Prämienverbilligung
1 Die massgebenden Richtprämien werden verbilligt, soweit sie einen Selbst-
behalt in Form eines prozentualen Anteils am anrechenbaren Einkommen
übersteigen. Der Landrat legt den prozentualen Anteil fest.
2 Der Landrat legt den Selbstbehalt nach Einkommenskategorien fest. Für
Personen ohne zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz kann er unter Ein-
haltung des Nichtdiskriminierungsgrundsatzes andere Selbstbehalte fest-
legen.
3 Er legt die Selbstbehalte so fest, dass die maximalen Bundesbeiträge
gemäss Bundesgesetz ergänzt durch den gesetzlichen Kantonsanteil zur
Finanzierung der Prämienverbilligung ausreichen und dass mindestens 50
Prozent der Bundesmittel ausgeschöpft werden.

Art. 16

Anrechenbares Einkommen
1 Das anrechenbare Einkommen entspricht dem Bruttoeinkommen, erhöht
um 10 Prozent des steuerbaren Vermögens gemäss den aktuell verfügbaren
kantonalen Steuerdaten. Der Regierungsrat kann weitere Abzüge und Zu-
schläge zum Bruttoeinkommen bestimmen.
2 Bei Personen, die einen Gesamtanspruch haben, werden die anrechen-
baren Einkommen zusammengezählt.
3 Entspricht das anrechenbare Einkommen einer Person offensichtlich ihrer
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht, kann auf letztere abgestellt wer-
den.
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Art. 17 Abs. 4 (neu) und 5 (neu)
4 Für die Berechnung und die Ausrichtung der Prämienverbilligung von ver-
sicherten Personen mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Gemeinschaft regelt der Regierungsrat das Verfahren. Insbesondere kann er
das Bundesverfahren sowie die vom Bund festgelegten Durchschnittsprä-
mien als massgeblich erklären.
5 Sistiert der Versicherer die Versicherungspflicht während der Dauer des
Militärdienstes, kann der Regierungsrat während dieser Zeit auch die Prä-
mienverbilligung sistieren.

Art. 18 Abs. 2 und 3
2 Uebrige Personen, die Anspruch auf eine Prämienverbilligung erheben,
haben diesen mittels eines Anmeldeformulars und der notwendigen Unter-
lagen bei der Kantonalen Ausgleichskasse geltend zu machen. Zur Anmel-
dung des Anspruches sind auch Dritte berechtigt, sofern sie die Anspruchs-
berechtigten regelmässig unterstützen oder dauernd betreuen.
3 Das Anmeldeformular wird den Gesuchstellern unter bestimmten, vom
Regierungsrat festgelegten Bedingungen jeweils anfangs Jahr zugestellt. Es
kann auch jederzeit bei der Ausgleichskasse bezogen werden.

Art. 19

Verwirkung

Die Ansprüche auf individuelle Prämienverbilligung verwirken, wenn
a. anspruchsbegründende Aenderungen nicht innerhalb der vom Regie-

rungsrat vorgeschriebenen Frist mitgeteilt werden;
b. nachgeforderte Unterlagen nicht fristgerecht eingereicht werden;
c. notwendige Auskünfte nicht fristgerecht erteilt werden.

Art. 21 Abs. 1, 2 und 4
1 Die Auszahlung der Prämienverbilligung erfolgt bargeldlos und an eine
schweizerische Zahladresse. Der Regierungsrat kann die Auszahlung ge-
ringfügiger Beiträge ausschliessen.
2 Sofern die im Kanton tätigen Versicherer zur Mitwirkung bei der Prämien-
verbilligung zu den vom Regierungsrat festgelegten Bedingungen bereit
sind, wird die Prämienverbilligung über die Versicherer ausbezahlt. In die-
sem Fall bestehen keine direkten Ansprüche der anspruchsberechtigten
Person gegenüber dem Kanton.
Abs. 4 aufgehoben.

Art. 23 Abs. 2

Aufgehoben.

II.
Diese Aenderung tritt in Kraft:
a. die Artikel 5,10,12 (mit Ausnahme von Abs. 1 Bst. c), 12a,14,16,17 Absatz 5,

18, 19 und 21 auf den 1. Januar 2003;
b. die Artikel 2, 12 Absatz 1 Buchstabe c und 17 Absatz 4 mit dem Inkraft-

treten der bilateralen Verträge;
c. Artikel 15 und die Aufhebung von Artikel 23 Absatz 2 mit der Annahme

durch die Landsgemeinde.


